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Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages „Deutschlands Zukunft gestalten“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt, der als Anlage zur 
Kenntnis beigefügt ist. Aus Sicht der Geschäftsstelle sind nach erster Prüfung folgende Pas-
sagen für die Träger der Sozialhilfe von besonderer Bedeutung: 

 

Seite 10 unten: 
Starke Kommunen – zukunftsfeste Finanzbeziehungen von Bund und Ländern 
Wir treten für eine lebenswerte Heimat und gute Zukunftsperspektiven überall in Deutschland ein – 
in der Stadt und auf dem Land. Mit einem Bundesteilhabegesetz wollen wir die Kommunen bei der 
Eingliederung von Menschen mit Behinderung stärker als bisher finanziell unterstützen. Auch die 
Länder brauchen eine vernünftige Finanzausstattung, um gemeinsam mit ihren Kommunen die 
vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können. Handlungsfähig in Bund und Ländern, Städten und Ge-
meinden, in allen Regionen Deutschlands, das ist unser Ziel. In einer Kommission wollen wir die 
Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu ordnen.  
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Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Seite 88 unten : 
Die Gemeinden, Städte und Landkreise in Deutschland sollen weiter finanziell entlastet werden. Im 
Jahr 2014 erfolgt ohnehin die letzte Stufe der Übernahme der Grundsicherung im Alter durch den 
Bund und damit eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Darüber hinaus 
sollen die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang 
von fünf Milliarden jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Bereits vor der Verab-
schiedung des Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit einer jährlichen Entlastung der Kommu-
nen in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr. 

 

Seite 95: 
Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz) 
erarbeiten. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der Bund zu einer Entlastung der Kommunen bei 
der Eingliederungshilfe beitragen. Dabei werden wir die Neuorganisation der Ausgestaltung der 
Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behinderung so regeln, dass keine neue Ausgabendynamik 
entsteht. 

 
Seite 111 
Eingliederungshilfe reformieren – Modernes Teilhaberecht entwickeln 

Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen für mehr Inklusion 
brauchen einen sicheren gesetzlichen Rahmen. Wir werden deswegen unter Einbeziehung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinde-
rungen erarbeiten. Dabei werden wir die Einführung eines Bundesteilhabegeldes prüfen. 

 

Diese Passagen sind in Anbetracht der bisherigen Haltung der (alten) Bundesregierung ein 
Erfolg: Eindeutige Zusage 5 Mrd. € Entlastung! Eindeutige Zusage Bundesteilhabegesetz! 
Eindeutige Zusage, bereits vorher mit der Entlastung zu beginnen!  

  

Das Thema Pflege (S. 83 ff.) ist nicht besonders klar angesprochen. Die Formulierungen sind 
aber zumindest in unserem Sinne interpretierbar. Hinzuweisen ist insbesondere darauf, dass 
für die Marge 5 Mrd. das Teilhabegeld nach bisherigen Berechnungen nicht reichen wird. 

  

Die ASMK wird sich voraussichtlich morgen mit dem Thema (gemeinsame Antrag ACK 16:0 
Stimmen) beschäftigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.: 
Matthias Krömer 


